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Ich meine, dass sich eine Schulleiterin darum kümmern kann, wenn ein wesentliches
Strukturelement an der Schule fehlt.

Als erstes Mal sagt man der Schulträgerin, dass man ein solches Konto braucht. Dann schaut
man mal weiter. Wie immer.

Es sei denn, man ist sich sicher, dass man die Veranstaltungen, für die man das Konto braucht,
nicht wichtig sind. Dann kann man’s lassen.

Ich übergäbe jedenfalls der Schulleiterin kein Geld, wenn ich wüsste, dass diese das nicht
rechtssicher verwalten kann.
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